
Was muss der Verein (Vorstand/Trainer) tun, um 
einen Startausweis zu beantragen bzw. zu 
registrieren?
Einsenden Startausweis mit:
Seite 1: Passfoto und Personenangaben,
Seite 34: Nachweis Mitgliedschaft im Verein ( Mindestens 6 Monate 
zurück datiert!),
Seite 39: Angaben wo wurde das Boxen erlernt, Angabe Kickboxen und 
Profis,

Dazu: Eine vom Verein bestätigte Kopie Identitätsnachweis

Dazu: Ausgefüllte Ehrenwörtliche Erklärung für Ausländer, sofern diese 
nicht vor dem 10. Lebensjahr nach Deutschland eingereist sind.



Voraussetzungen, welche eine Aktive/ ein Aktiver erfüllen muss, um an Wettkämpfen teilzunehmen? 5

§8 Teilnahme an Wettkämpfen

1. Startberechtigt ist jedes zahlende Mitglied eines Boxsport-Vereines des DBV(P1),

das … mindestens das 10. Lebensjahr vollendet hat (P2), Stichtag ist der Geburtstag.

Dieses ist als nachgewiesen anzusehen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Der Boxer hat eine regelmäßige sechsmonatige Grundausbildung mit

mindestens 50 Trainingseinheiten(P3) absolviert.

c) Der Besitz eines DBV-Startausweises mit aktuellem Lichtbild(P4) und einer

gültigen ärztlichen Boxtauglichkeitsbescheinigung(P5) in den Startunterlagen,

sowie einer Jahres-Lizenzmarke des DBV(P6).

(Dazu: unterschriebene Schiedsvereinbarung, weiblich: Formular

Schwangerschaft)



Seite 1

Diese 
Angaben 
müssen

vom Verein 
ausgefüllt 
werden.



Seite 34

Diese 
Angaben 
müssen

vom Verein 
ausgefüllt 
werden.

Datum muss mindestens 6 
Monate zurück liegen!!!



Seite 39

Diese Angaben müssen
vom Verein 

wahrheitsgemäß 
ausgefüllt werden.

Wird vom BVS im Rahmen der 
Registrierung ausgefüllt.



Dazu muss dieses Formular unterschrieben mit dem 
Startbuch eingereicht werden:



Seite 58

Erforderlich, 
sofern Boxer/In 
nicht vor dem 
10.LJ in BRD 
eingewandert 
ist.

Wird vom DBV erteilt, dafür ist 
die ausgefüllte Ehrenwörtliche 
Erklärung für Ausländer 
einzusenden!!!



Zusätzlich muss eine vom Verein /Vorstand/ 
Trainer beglaubigte Kopie eines 
Identitätsnachweises 
(Kinderausweis, Personalausweis, 
Reisepass, Aufenthaltsdokument, 
Geburtsurkunde) eingereicht werden.



Wird vom 
Landesverband 
ausgefüllt, sofern alle 
oben genannten 
Angaben/ Nachweise 
vorliegen.

Einband-Innenseite



Zur Registrierung NICHT erforderlich, 
für die Teilnahme an WK 

jedoch ZWINGEND notwendig !!!



Seiten 2-6 Tauglichkeitsuntersuchung- einmalig

Seite7 Jahresuntersuchung, 364 Tage gültig



Seiten 59

Zur Registrierung NICHT zwingend erforderlich, jedoch für die Teilnahme an WK zwingend notwendig !!!

Schiedsvereinbahrung einmaligWeiblich, Belehrung Schwangerschaft einmalig

Seite 60 


